
S T A T U T E N 

DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN 

GEOGRAPHISCHEN GESELLSCHAFT IN WIEN. 

1. Zweck und Mittel. 

1. Der Zweck der Gesellschaft ist, die Interessen der geogt·aphischen 
Wissenschaft in ihren verschiedenen Richtungen zu fördern. 

2. Die Mittel zur Erreichung dieses Zweckes sind periodische Versamm
lungen, Herausgabe von Druckschriften und Karten, Unterstützung, Zuerkennung 
von Preisen, anzulegende Sammlungen von Büchern, Karten und andern zweck
dienlichen Gegenständen. 

3. Die Gesellschaft schöpft die Mittel zur Bestreitung ihrer Auslagen und 
Vermehrung ihres Besitzes aus Beiträgen, welche sie erhält an Geld und andern 
Gegenständen. 

11. Bildung und Erneuerung. 

4. Die Gesellschaft besteht aus: 
a) ordentlichen Mitgliedern, 
b) ausserordentlichen Mitgliedern, 
c) correspondirenden Mitgliedern und 

d) Eh 't 1. d { a im Inlande, 
rennu g te ern 
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ä. Ordentliche Mitglieder sind diejenigen, welche einen Jahresbeitrag vou 

ä Gulden C. M., oder für Lebenszeit die 12 tj2fache Ausgleichungssumme per 
62 fl. 30 kr. zahlen. 

Ausserordentliche Mitglieder sind diejenigen, welche einen jährlichen 
Beitrag von mindestens 10 fl. C. M. leisten. 

6. Zur Aufnahme als ordentliches oder ausserordentliches Mitglied wird der 
Name von einem Mitgliede dem Ausschusse vorgeschlagen, von diesem der nächsten 
Gesammtversammlung empfohlen und durch absolute Majorität angenommen. 

7. Dieses Verfahren ist für jene Personen, welche sich vorbehaltlich der 
Allerhöchsten Genehmigung und ihrer eigenen Annahme der Statuten als even
tuelle Mitglieder der Gesellschaft erklären, nicht mehr erforderlich. 

8. Zu correspondirenden Mitgliedern werden jene Personen gewählt, 
welche, ohne einen Beitrag zu leisten, die Interessen der geographischen Gesell
schaft durch ihre persönliche Thätigkeit fördern. 

9. Zu Ehrenmitgliedern a im Inlande oder ß im Auslande sollen solche 
Personen gewählt werden , welchen die Gesellschaft für ihre ausgezeichneten 
Verdienste um die Förderung der geographischen Wissenschaft überhaupt eine 
besondere Anerkennung darzubringen wünscht. 

10. Sowohl die Correspondenten, wie die Ehrenmitglieder werden vom 
Ausschusse der Gesammtversammlung vorgeschlagen und mit absoluter Stimmen
mehrheit gewählt. Die Aufnahme eines Ausländers als Mitglied der Gesellschaft 
hat nicht ohne Genehmigung des Ministeriums des Innern zu geschehen. 
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111. Rechte und Pßichten. 

11. Alle Mitgliedet· sind verpflichtet, die Zwecke det· Gesellschaft innerhalb 
der durch die Statuten gezogenen Grenzen nach Kräften zu fördern; die ordent
lichen und ausserordentlichen Mitglieder überdiess auch die jährlich zu entrich
tenden Beiträge regelmässig zu zahlen. - Die Verabsäumung der Einzahlung 
des Jahresbeitrages nach Jahresft·ist wird als Austrittserklärung betrachtet. 

12. In den Gesammtversammlungen hat jedes anwesende Mitglied Eine 
Stimme. Es hat das Recht Anträge zu stellen, welche an den Ausschuss zu 
t•ichten und schriftlich dem Secretär zu übergeben sind. 

Die Mitglieder werden durch Druckschriften, welche sie unentgeltlich in 
Empfang nehmen können, in der Kenntniss der Vorgänge erhalten. 

Sie benützen die Sammlungen nach den in der Geschäftsordnung bestimm
ten Normen. 

IV. Geschäftsführung und Leitung. 

13. Die Geschäftsführung geschieht theils: 
a) in den Gesammtversammlungen durch die versammelten Mitglieder, 
h) durch die von denselben gewählten Functionäre. 
14. Die den Gesammtversammlungen zm· Entscheidung vorbehaltenen Ge-

schäfte sind: 
a) Wahl aller Mitglieder, 
h) Wahl der Functionäre, 
c) Annahme der Geschäftsordnung, 
d) die Genehmigung des jährlich zu legenden Rechnungsberichtes, 
e) Aenderung der Statuten , wobei übrigens die Allerhöchste Genehmigung 

vorbehalten ist. 
15. In der Regel findet jeden Monat eine Gesammtversammlung statt. 
Der Tag derselben wird in der Wiener Zeitung bekannt gemacht. 
16. Ausserordentliche Versammlungen können nur durch den Ausschuss 

bestimmt wet·den, und müssen dann ebenfalls in der Wiener Zeitung bekannt 
gemacht wet·den. 

17. Alle übrigen Geschäfte besorgt ein Ausschuss durch die Functionäre. 
Diese bilden einen Körper, der in seiner vollständigen Zusammensetzung 

aus 34 Vet·b·auensmännern besteht. 
a) Ein Präsident mit einjähriger Functionsdauer. 
h) Sechs Vice-Präsidenten mit zweijähriger Functionsdauer und jährlichet• 

Erneuet·ung der Hälfte. 
Nach dem ersten Jahre bestimmt das Loos die Austretenden. 
c) Zwei Secretäre. 
rl) Ein Rechnungsführer. 
e) Ein Cassier, und zwar alle vier mit einer in der Geschäftsordnung zu 

bestimmenden Functionsdauer. 
f) Zwei Prüfungscommissäre der Jahresrechnungen mit einmaliger Function 

der Prüfung. 
g) Einundzwanzig Ausschussmänner mit dreijähriger Functionsdauer und 

jährlicher Erneuerung eines Drittheils. 
Nach dem ersten und zweiten Jaht·e bestimmt das Loos die Austretenden. 
18. Der Präsident und die sechs Vice-Präsidenten sind nach dem Austreten 

nicht sogleich wieder zu derselben Function wählbar. 
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19. Der Präsident leitet die V crhandlungen in den Gesammt- und Ausschuss
Sitzungen, welche letztere er beruft. 

Er gibt am Schlusse seines Functionsjahres einen Jahresbericht. 
20. Die Vice-Präsidenten unterstützen den Präsidenten in der Geschäfts

leitun g  und vertreten denselben nach einem einmonatlichen Turnus. 
21. Die Secretäre führen die Protocolle in den Sitzungen, besorgen die 

Correspondenz und überwachen die Sammlungen. 
Einer der Secretäre legt den im Ausschuss berathenen, jährlich zu legenden 

Rechenschaftsbericht in der Gesammtsitzung vor. 
22. Der Rechnungsführer und der Cassier besorgen die Geldangelegen

heiten der Gesellschaft. 
23. SämmtlicheFunctionäre werden von dem Präsidenten oder von dem ihn 

vertretenden Vice-Präsidenten zu Ausschuss-Sitzungen berufen, in welchen die 
Anwesenden Stimme haben. 

24. In diesen Ausschuss-Sitzungen werden sämmtliche Geschäfte der Ge
sellschaft erledigt, welche nicht der Gesammt-Versammlung vorbehalten sind; 
die vor die letztere kommenden Fragen und Anträge näher erwog�n und die zu 
fassenden Entschlüsse vorbereitet. 

2ö. Sowohl für die Gesammt- wie Ausschuss-Sitzungen leitet ein Secretär 
die Vorbereitungen. 

26. Jede Abstimmung, sowohl in den Gesammt- wie Ausschuss-Sitzungen 
geschieht nach absoluter Majorität der Stimmen. 

27. Ueber jede Gesammt- und Ausschuss-Sitzung wird ein Protocoll ge
führt, welches von dem jedesmaligen Vorsitzenden, dem Secretär und einem an
wesenden Ausschussmanne gefertigt wird. 

V. Vertretung und Schlich,fung von Streitigkeiten. 

28. Die Gesellschaft wird durch den Präsidenten oder im Falle seiner Ver
hinderung durch den ihn vertretenden Vice-Präsidenten gemeinschaftlich mit 
einem Secretär nach aussen und den Behörden gegenüber vertreten. 

29. Der Natur der Gesellschaft nach sind eigentliche Streitigkeiten nicht 
denkbar. -Die etwa eintretenden Verschiedenheiten der Ansichten, die sich auf 
die Erreichung der gesellschaftlichen Zwecke beziehen, werden in den Aus
schuss-Sitzungen vorgetragen, und in Anträge formulirt, in einer Gesammtsitzung 
zur Entscheidung vorgelegt. 

VI. Auflösung der Gesellschaft. 

30. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, welche vorläufig zur Kenntniss 
der politischen Landesstelle zu bringen ist, entscheidet die Gesammtsitzung über 
die Modalitäten der Auflösung, insbesondere aber über die bezüglich des Gesell
schaftsvermögens zu treffenden Verfügungen. 
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